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Beratungsfolge: Termin  Entscheidung Öffentl. 

Planungs-und Verkehrsausschuss 28.05.2020 Entscheidung Ö 
    
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 

 
 Antrag gemäß § 1 GeschO bezüglich "Tempo 30 im Gemeindegebiet 

Swisttal" 

 
 
 
 
 
 
Sachverhalt: 

Es wird auf den beigefügten Antrag der FDP Fraktion Swisttal vom 11.05.2020 

verwiesen. 
 
Die FDP Fraktion regt in ihrem Antrag die Erstellung eines Konzeptes zum Schutz 

der schwächeren Verkehrsteilnehmer (Fußgänger und Radfahrer) an. In diesem 
Zusammenhang sollen alle im Gemeindegebiet Swisttal angeordneten Tempo-30-

Zonen aufgelistet und hinsichtlich deren ordnungsgemäßen Beschilderung überprüft 
werden. 
Des Weiteren wird auf der gesamten „Alten Poststraße“ sowie auf dem „Karl-

Kaufmann-Weg“ (L 493) im Teilbereich zwischen der Einmündung „Am Fienacker“ 
und der Zufahrt zur Sportanlage die Beschränkung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h gefordert.    
 
Die Verwaltung beabsichtigt, die Möglichkeiten zur Umsetzung der im Antrag 

dargelegten Maßnahmen mit dem Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises, dem 
Polizeipräsidium Bonn und dem Landesbetrieb Straßenbau NRW als zuständiger 

Straßenbaulastträger im Rahmen eines Ortstermins zu beraten. 
 
Die anstehenden Überprüfungen und erforderlichen Arbeiten werden aufgrund des 

nicht unerheblichen Umfangs sowie auch wegen der aktuellen Corona Pandemie 
eine gewisse Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen.  

Der Planungs- und Verkehrsausschuss erhält nach Abschluss aller Überprüfungen 
und Arbeiten eine Mitteilung über deren Ergebnisse. 
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